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1. Planungsanlass, übergeordnetes Ziel der Neuaufstellung des
Bebauungs planes Nr. II/Ba 7 „ Wohngebiet Hollensiek“ und Planverfahren

Der Bebauungsplan Nr. II/ Ba 3 „Puntheide“ wurde 1972 als Satzung beschlossen
und 1982 zum ersten Mal geändert. Die Bebauung im Bereich südlich der Baben-
hauser Straße (L 779) als örtlicher Hauptverkehrsstraße ist bereits vor langer Zeit auf
Grundlage des Ursprungs planes umgesetzt worden. Auf den nördlich gele genen
Flächen um die Straße Hollensiek zwischen der Straße Puntheide, der Babenhauser
Straße und der Straße Wiesental sind die bereits vor der Erstaufstel lung
bestehenden Bebauungen jedoch nur geringfügig ergänzt worden. Auf Grund lage
der bisherigen Festsetzungen wurden nur die geplanten bis zu vier geschos sigen
Punkthäuser im östlichen Bereich der Babenhauser Straße, eine Reihenhaus zeile
zentral südlich des Hollensiekes sowie zwei westlich anschließende zwei- und
dreige schossige Einzelgebäude realisiert.

Die darüber hinaus damals für das heutige Plangebiet Nr. II/Ba 7 vorgesehene Ein-
bis Zweifamilienhausbebauung aus überwiegend eingeschossigen winkelförmigen
Flachbauten („Teppichbebauung“) sowie weiteren Reihenhausquartieren wurde nicht
weiterverfolgt. Eine Umsetzung der Planung kam insbesondere durch unterschied-
liche Interessen der verschie denen Grundstückseigentümer und die zum Teil feh-
lende Bereitschaft, Flächen zu veräu ßern, nicht zum Tragen. Neben den im Laufe
der Zeit geänderten städtebaulichen Zielvor stelllungen für ein solches Wohnquartier
erschwerten auch Abhängigkeiten hinsichtlich der Erschließung und Entwässerung
die Weiterentwicklung des Planbereiches.

Vor diesem Hintergrund sind in der Vergangenheit auch Überlegungen zur Auf-
hebung des Planungsrechtes angestellt worden. Der überwiegende Teil der von
einer Aufhebung betrof fenen Eigentümer hat daraufhin deutlich den weiterhin beste-
henden Umsetzungswillen be kundet. Es wurden verschiedene Konzepte der Umset-
zung geprüft, in Bezug auf die zeitliche Umsetzung der weiteren Bebauung bestan-
den aber teilweise unterschiedliche Interessen. Eine Einigung auf ein gemeinschaft-
liches Vorgehen erfolgte daher lange Zeit nicht.

Ein maßgeblicher Teil der Eigentümer hat sich zwischenzeitlich mit dem Ziel der
Neuauf stellung des Bebauungsplanes anhand aktueller städtebaulicher Rahmen-
bedingungen für das vorliegende Plangebiet zusammengefunden und sich vertrag-
lich verpflichtet, das Be bauungsplanverfahren gemeinschaftlich zu finanzieren. Vor
diesem Hintergrund soll daher die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7
„Wohngebiet Hollensiek“ zwischen Puntheide, Babenhauser Straße und Wiesental
beiderseits der Straße Hollensiek für eine Fläche von ca. 21 ha erfolgen. Dieses
Plangebiet kann sinnvoll von den benachbarten Bau flächen abgegrenzt werden.

Als Voraussetzung für die Neuaufstellung wird dabei ein städtebauliches Gesamt-
konzept angesehen, das als Gestaltungsplan zum Vorentwurf des
Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7 er arbeitet worden ist. Mit Blick auf die
unterschiedlichen Eigentümerin teressen ist dabei auch eine abschnittsweise
Realisierbarkeit der Bebauung von Be deutung.
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Mit Blick auf das bisherige Planungsrecht stellt das nur teilweise erschlossene Plan-
gebiet eine bislang ungenutzte Baulandreserve dar, die vor Inanspruchnahme weite-
rer Flächen im Außenbereich sinnvoll zu überplanen und zu entwickeln ist. Darüber
hinaus ist die „unfertige“ Bebauung mit Geschosswohnungsbau in direkter Nachbar-
schaft zu Altanliegern und heute gewünschten Ein-/ Zweifamilienhäusern aus städte-
baulicher Sicht als unbefriedigend zu be werten. Hier wird vor weiteren Einzelfallent-
scheidungen ein Planungserfordernis gesehen, um sowohl die öffentlichen Belange
aus den Bereichen Städtebau, Erschließung und Um weltvorsorge als auch die pri-
vaten Belange der Eigentümer und Anlieger in einem Gesamt konzept angemessen
zu prüfen und zu einem tragfähigen Interessenausgleich bringen zu können. Zur
Mobilisierung des bisher unzureichend genutzten Baulandes im siedlungsstruk turell
vorgeprägten Bereich wird daher die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/Ba
7 notwendig. Eine konkrete Zeitplanung für die Umsetzung ist dabei aufgrund der
Angebots planung und der nach wie vor teilweise unterschiedlichen Umsetzungs-
bereitschaft der Flä cheneigentümer nicht möglich. Es ist jedoch derzeit zu erwarten,
dass die nördlichen und östlichen Teilbereiche des Gebiets in den nächsten Jahren
realisiert werden können.

2. Örtliche Gegebenheiten des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Stadt Bielefeld in Babenhausen im Stadt-
bezirk Dornberg. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7
„Wohngebiet Hollensiek“ umfasst etwa 21 ha und wird wie folgt begrenzt:
 im Süden durch die südlich der Babenhauser Straße (L 779) gelegenen Wohn-

gebiete um Bornweg und Windhagen,
 im Osten durch die östlich der Babenhauser Straße und der Straße Wiesental fol-

gende freie Landschaft,
 im Norden durch die freie Landschaft nördlich der Straße Hollensiek mit zwei

direkt an das Plangebiet anschließenden Gartenbaubetrieben,
 im Westen durch die westlich der Straße Puntheide gelegenen Wohngebiete um

Wendischhof und Trakehnerweg.

An der nordöstlichen Spitze des Plangebietes ist östlich der Straße Wiesental noch
ein Teil des bisherigen Außenbereiches in den Geltungsbereich einbezogen, um die
erforderlichen Flächen für die Regenwasserrückhaltung zu sichern.

Das Gebiet der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7 „Wohngebiet
Hollensiek“ ist durch eine unvollständige, heterogene Bebauung geprägt, die sich
aus Teilbereichen mit älteren Siedlungsansätzen im Bereich Puntheide und Neues
Feld, Punkthäusern mit über wiegend vier und teilweise bis zu sechs Vollgeschossen,
alten Hofbebauungen und einzel nen kleinteiligen Wohnhäusern zusammensetzt. Im
Eckbereich Puntheide/ Hollensiek befin det sich eine Druckerei.
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Auf Grundlage des Ursprungsplanes sind lediglich im Bereich der Babenhauser
Straße die beiden Dreiergruppen mit Mehrfamilienhäusern sowie eine Reihenhaus-
zeile zentral auf der Südseite des Hollensiek entstanden.

Südlich der Babenhauser Straße und westlich der Straße Puntheide schließen ältere
Sied lungsbereiche an, die ebenfalls überwiegend durch das Wohnen geprägt sind.
Lediglich an der nordwestlichen Ecke Puntheide/ Hollensiek ist außerhalb des vorlie-
genden Geltungsbe reiches eine gewerbliche Nutzung (Kfz-/Metallbaubetrieb) vor-
handen. Nördlich des Wohn gebietes befinden sich innerhalb des ursprünglichen
Plangebietes Nr. II/ Ba 3 mehrere Gar tenbaube triebe, eine Tischlerei sowie landwirt-
schaftliche Nutzflächen.

Das Gelände ist zwischen Babenhauser Straße und Hollensiek relativ eben und liegt
hier in einer Höhe um 110 Meter über NN. Nördlich des Hollensiekes ist es deutlich
in Richtung Nordosten geneigt und fällt bis auf etwa 100 Meter über NN am
nördlichen Siedlungsrand.

3. Planungsvorgaben, bisherige Flächenausweisung

3.1 Landesplanung und Flächennutzungsplan

Die für die Wohnbauentwicklung in Anspruch genommenen Bereiche des Plan-
gebietes so wie die umgebenden Wohngebiete sind im Regionalplan für den
Regierungsbezirk Det mold (Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld) als allgemeiner
Siedlungsbereich (ASB) dar ge stellt. Die Fläche des geplanten Regenwasserrück-
haltebeckens ist Bestandteil des Frei raums.

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) sind die Flächen nördlich der
Babenhauser Straße zwischen den Wohnsiedlungen „Neues Feld“ und „Wendischof“
überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. Nördlich der Straße Hollensiek besteht
zum Teil noch eine Dar stellung als „Landwirtschaftliche Fläche“, in einem Teilbereich
östlich der Straße Puntheide als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung
„Kirchliche Einrichtung“. Somit erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB die
187. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Darstellung als Wohnbaufläche auch
für diese Bereiche. Damit wird der Bebauungsplan auch künftig gemäß § 8 (2)
BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans ent wickelt sein. Dies be-
trifft auch die neu festgesetzte Gemeinbedarfsfläche mit der Zweck bestimmung
Kindergarten, die auf der Südseite der Straße Hollensiek festgesetzt wird. Diese ist
als Konkretisierungsmaßnahme und Nebeneinrichtung zur Wohnnutzung aus dem
wirk samen Flächennutzungsplan entwickelt.
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3.2 Bisheriges Planungsrecht im Plangebiet und im Umfeld

Für das Plangebiet besteht bisher der Bebauungsplan Nr. II/ Ba 3 „Puntheide“ aus
dem Jahr 1972, der für den Planbereich an einzelnen Standorten bis zu sechs-
geschossigen, ver dichteten Geschosswohnungsbau sowie ansonsten überwiegend
sogenannte „Teppich-“ und Reihenhausbebauungen in ein- bis zweigeschossiger
Bauweise vorsieht. Der geplanten Wohnbebauung ist weit überwiegend die Festset-
zung als Reines Wohngebiet zu Grunde gelegt worden. In Bereichen, die direkt an
Gebäude und Anlagen angrenzen, die schon bei der Erstaufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. II/ Ba 3 bebaut waren, sind teilweise Allge meine Wohngebiete
festgesetzt. An der südöstlichen Ecke Puntheide/ Hollensiek sind die Flächen einer
heutigen Druckerei als Mischgebiet ausgewiesen. Im Einmündungsbereich einer
Planstraße in die Puntheide war ein katholisches Gemeinde zentrum vorgesehen
(Gemeinbedarfsfläche).

Neben der Bestandsbebauung an der Puntheide sind einige bei der ursprünglichen
Aufstel lung bereits vorhandene Wohngebäude am Hollensiek und um die heutige
Straße Neues Feld damals bestandsorientiert in den Ursprungsplan einbezogen wor-
den. Vorhandene Wohn- bzw. Hofgebäude zwischen der Babenhauser Straße und
dem Hollensiek sind aber ohne Rücksichtnahme auf den Bestand überplant worden.
Auf die unvollständige Umsetzung des alten Plankonzeptes wurde bereits in Kapitel
1 eingegangen.

Im Norden sind Flächen für die Landwirtschaft mit in das Plangebiet des Bebauungs-
plans Nr. II/ Ba 3 einbezogen worden, innerhalb derer sich auch heute noch Garten-
baubetriebe befin den. Darüber hinaus umfasst der Bebauungsplan Nr. II/ Ba 3 auch
das seit langer Zeit um gesetzte Wohngebiet südlich der Babenhauser Straße, östlich
des Bornweges.

Eine Grundstücksfläche, die heute als Außenbereich (§ 35 BauGB) an das Plan-
gebiet an grenzt, soll im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes in den
Geltungsbereich einbezogen werden, um hier die Voraussetzungen für die
Errichtung eines Regenwasser rückhaltebeckens zu schaffen.

3.3 Landschaftsplan und naturschutzrechtliche Vorgaben

Das bereits durch den ursprünglichen Bebauungsplan Nr. II/ Ba 3 überwiegend als
Wohn gebiet festgesetzte Plangebiet wird nur teilweise durch den Landschaftsplan
Bielefeld-West erfasst. Die nördliche und die östliche Plangebietsgrenze stellen in
weiten Teilen die Grenze zum Geltungsbereich des Landschaftsplanes dar, während
die ausgewiesenen Flä chen für die Landwirtschaft nördlich des Hollensieks innerhalb
des Landschaftsplanes liegen.

Im Plangebiet oder im näheren Umfeld befinden sich keine Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder europäische Vogelschutzgebiete im
Sinne des Bundes naturschutzgesetzes. Die im Nordosten des Geltungsbereiches für
die Regenwasserbewirt schaftung vorgesehene Fläche ist Teil des Landschafts-
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schutzgebietes. Ansonsten liegen im Plangebiet selbst weder Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete, noch befinden sich dort geschützte Landschaftsbestandteile.

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß BNatSchG bzw. § 62 Landschaftsgesetz
Nordrhein-Westfalen oder im Biotopkataster NRW geführte schutzwürdige Biotope
mit Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind im Plangebiet nicht bekannt.

Als Arbeitshilfe für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes in der
Bauleitpla nung hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
(LANUV) eine Liste der planungsrelevanten Arten in NRW sowie großmaßstäbliche
Angaben über deren Vor kommen in den einzelnen Regionen des Landes herausge-
geben. Nach dieser Liste sind für das Messtischblatt 3917 Bielefeld in den Lebens-
raumtypen Äcker/Weinberge sowie Gär ten/Parkanlagen/Siedlungsbrachen und
Gebäude etwa 13 Fledermausarten, der Kleine Wasserfrosch und der Kammmolch,
die Zauneidechse sowie ca. 22 Vogelarten aufgeführt. Das vom LANUV entwickelte
System stellt jedoch übergeord nete Lebensraumtypen mit Gruppierungen mehrerer
Biotoptypen dar, deren Potenzial hier weit über das Vorkommen im Plangebiet
reicht.

Inhalt des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7 „Wohngebiet Hollensiek“ ist die
plane rische Aktualisierung und Ergänzung der vorhandenen Streubebauung im Be-
reich beider seits des Hollensieks. Ziel ist die Umsetzung eines bereits lange geplan-
ten Wohngebietes im Umfeld der Universität Bielefeld. Mehr als ein Drittel der im
Geltungsbereich des Ursprungs planes Nr. II/ Ba 3 „Puntheide“ für Wohnnutzungen
ausgewiesenen Flächen ist bereits be baut. Die übrigen Flächen stellen sich derzeit
weitestgehend als Ackerflächen dar. Begrenzt wird der überplante Bereich durch die
Straßen Puntheide und die Babenhauser Straße. Diese führen zusammen mit der
Straße Hollensiek bereits heute zu Störeinflüssen für dort potenziell vorhandene ge-
schützte Arten. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die intensive
Flächennutzung sowie der anthropogene Einfluss dazu geführt haben, dass die
Arten, die in der Liste der planungsrelevanten Arten NRW aufgeführt sind, nicht
regelmäßig im Plangebiet vorkommen. Dies hat sich im Rahmen der eingeholten
Arten schutzrechtlichen Prüfung i.W. bestätigt.

4. Planungsgrundsätze und Abwägung

Durch die Überarbeitung des Bebauungsplanes Nr. II/Ba 3 in Form der Neuaufstel-
lung für die Flächen zwischen Puntheide, Babenhauser Straße und der freien Land-
schaft im Norden als Bebauungsplan Nr. II/Ba 7 „Wohngebiet Hollensiek“ sollen in
Abwägung der berührten öffentlichen und privaten Belange die rechtsverbindlichen
Festsetzungen für die Entwicklung als Wohngebiet und für die künftige städtebau-
liche Ordnung des Plangebietes getroffen wer den. Übergeordnetes Planungsziel ist
gemäß Kapitel 1 die Weiterentwicklung als maßvoll verdichtetes Wohngebiet insbe-
sondere für den heutigen Bedarf an Ein- und Zweifamilien häusern. Angestrebt wird
überwiegend eine Festsetzung als „Allgemeines Wohngebiet“ ge mäß § 4 BauNVO
sowie als „Reines Wohngebiet“ gemäß § 3 BauNVO.
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Nach dem aufgrund der ersten Vorüberlegungen für die Neuaufstellung von 2008
weiterent wickelten Gestaltungsplan kann die Umsetzung der Planung in drei Bau-
abschnitten erfolgen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, in dem relativ großen Plan-
gebiet drei eigenständige Quar tiere zu entwickeln. Alle drei Bauabschnitte können
verkehrlich i.W. eigenständig erschlos sen werden, entwässerungstechnisch ist die
erforderliche Reihenfolge jedoch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und
mangelnden Kapazitäten im bestehenden Netz (Puntheide und Hollensiek) vorge-
geben. Den ersten Umsetzungsschritt stellt daher der nörd liche Teilbereich dar, den
zweiten der südöstliche und den dritten der südwestliche.

Der nördliche Teilbereich schließt im Westen an die Straße Neues Feld an und bietet
eine fuß-/radläufige Verbindung zum Hollensiek. Zur freien Landschaft und dem
nördlich angren zenden Gartenbaubetrieb wird eine Eingrünung vorge sehen.

Die beiden anderen Bauabschnitte/Quartiere liegen südlich der Straße Hollensiek,
die Er schließung bindet an diesen und die Babenhauser Straße an. Zentral zwischen
diesen Ab schnitten wird der erforderliche Spielplatz vorgesehen, dem auch eine
besondere Bedeutung als Quartiersmittelpunkt zukommt. Er ist daher im Bereich des
Knotenpunktes der teilweise unabhängig der eigentlichen Erschließungsstraßen
verlaufenden Fuß-/Radwegeverbindun gen in Nordsüd- sowie Ostwestrichtung plat-
ziert. Dieses Fuß-/Radwegegerüst mit der zen tralen Grünfläche erhält auf Grund der
heterogenen Nachbarschaft und der schrittweisen Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte besondere Bedeutung für die künftige Identität des neuen Gesamtquartiers.
Die fuß-/ radläufigen Bereiche sollen gestalterisch attraktiv angelegt werden können
und werden daher mit 6 m Breite vorgesehen.

Der Gebäudebestand entlang der Babenhauser Straße und im Bereich Hollensiek
wird be standsorientiert i.W. überplant, teilweise sollen bauliche Ergänzungen ermög-
licht werden. Herauszuheben ist dabei der Bereich im Nordwesten des Hollensiekes.
Die bestehenden älteren Hofgebäude eines Gartenbaubetriebs sollen dabei berück-
sichtigt werden und im Straßenraum aus eini gen Blickrichtungen sichtbar bleiben.

Die geplante Bebauung wird unter Berücksichtigung der Altanlieger und des Bestan-
des überwiegend mit Einzel- und Doppelhäusern entwickelt, die ein- bis zwei-
geschossig mit ge neigten Dächern und Dachneigungen überwiegend zwischen 35°
und 45° errichtet werden können (zwei tes Vollge schoss i.W. im Dachraum). Weitere
ablesbare Teilbereiche im süd west lichen Bauabschnitt werden ebenfalls für das
Angebot einer anderen Bauform mit zwei Voll geschossen, Staffelgeschoss und
Flachdach bzw. mit flach geneigtem Dach vorgeschla gen. Insgesamt sind je nach
Teilun gen langfristig ca. 120 Bauplätze möglich. Hinzu kommen ggf. ergänzende
Gebäude auf be reits bebauten Grundstücken. Auf dieser Grundlage ist je nach ge-
nauer Grundstücksteilung und Verteilung ggf. verdichteter Bereiche mit 160 bis 200
neu zu errichtenden Wohneinhei ten (WE) zu rechnen. Daraus ergibt sich ein Bedarf
an Kin derbetreuungsplätzen, daher wird die Errichtung einer Kindertagesstätte erfor-
derlich. Eine entsprechende Gemeinbedarfsfläche wird in das Plangebiet auf-
genommen.
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Durch die Überplanung werden die vorhandenen Wohnsiedlungsbereiche westlich
der Puntheide und südlich der Babenhauser Straße sinnvoll ergänzt. Eine Umset-
zung des be reits seit langer Zeit geplanten Wohngebiets nach heutigen städtebau-
lichen Zielvorstellun gen wird die siedlungsstrukturelle Lücke zwischen diesen Berei-
chen schließen. Vorausset zung ist dabei die Berücksichtigung der Durchlässigkeit
des Gebiets besonders auch für Fußgän ger und Radfahrer und der Aufbau einer
„Diagonalverbindung“ zwischen den vorhandenen Siedlungsteilen.

4.1 Belange des Wohnens, der Wirtschaft und des Gemeinbedarfes

In Bezug auf die Ausstattung mit Kinderbetreuungsplätzen ist mit Blick auf die zu er-
warten den etwa 160 bis 200 Wohneinheiten ein Bedarf von 45 Plätzen für 3 bis
6-jährige und 38 Plätzen für unter 3-jährige zu erwarten. Zur Deckung dieses Bedarfs
ist der Bau einer Kin dertagesstätte erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird ein rd.
1.300 große Fläche für Ge meinbedarf „Kindertagesstätte“ in der zentral im Gebiet
gelegenen Straße Hollensiek festge setzt, um den entsprechenden Flächenbedarf
planungsrechtlich abzusichern. Grundsätzlich ist im Rahmen der vorliegenden Ange-
botsplanung mit teilweise zeitlich nicht sicher abseh baren Umsetzungsschritten zu
rechnen. Es ist zumindest von einer weitgehenden Bebauung innerhalb der nächsten
Jahre auszugehen. Eine Deckung des sich im Rahmen der Umset zung ändernden
Bedarfs an Kindergartenplätzen ist neben der dafür konkret festgesetzten Fläche
auch innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebets allgemein sowie inner-
halb des festgesetzten reinen Wohngebiets ggf. als Ausnahme zulässig. Vor diesem
Hinter grund wird dem zu erwartenden Kinderbetreuungsbedarf auf planungsrecht-
licher Ebene aus reichend Rechnung getragen.

Unter Zugrundelegung einer prognostizierten Umsetzung von 120 Wohneinheiten bis
2014 ist davon auszugehen, dass die räumlichen Kapazitäten der Grundschule
Babenhausen geeignet sind, die danach prognostizierten Schülerzahlen
aufzunehmen. Da der Umsetzungszeitraum für das Gesamtgebiet mit rd. 200
Wohneinheiten heute noch nicht absehbar ist, wurde die Gesamtumsetzung dabei
nicht berücksichtigt. Hier können sich zeitliche Verschiebungen ergeben, die eine
Bedarfsplanung für Schulräume über die prognostizierten 120 Wohneinheiten hinaus
nicht in sinnvoller und realistischer Weise erlaubt.

Im nordwestlichen Bereich des Hollensiek befindet sich eine Druckerei, hier ist wei-
terhin die Festsetzung eines Mischgebiets vorgesehen. An der gegenüberliegenden
Straßenecke besteht außerhalb des Plangebietes ein Kfz-/Metallbaubetrieb, an der
Straße „Im Krümpel“ ist eine Tischlerei vorhanden. Zur Klärung des verträglichen
Nebeneinanders der Wohn- und Gewerbenutzungen ist ein Schallgutachten einge-
holt worden. Ergebnisse und Vorgehensweise zum Schall- und sonstigen Immis-
sionsschutz sind im Kapitel 4.7 dargelegt.

Die aufgrund der Neuaufstellung in den nächsten Jahren zu erwartenden
kleinteiligen Neu baumaßnahmen werden auch zu einer Stärkung der heimischen
Wirtschaft bei tragen.
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a) Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Der Eckbereich Puntheide/ Hollensiek mit Druckerei und Wohnnutzung soll entspre-
chend des Ursprungsplans weiterhin als Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO aus-
gewiesen werden, um die örtlich vorhandenen Nutzungen abzubilden und auch künf-
tig entsprechende Nut zungsmöglichkeiten zu sichern.

Auch die bestehende Festsetzung Allgemeiner Wohngebiete (WA) gemäß § 4
BauNVO in Bereichen an der Puntheide und dem westlichsten Bereich des
Hollensieks wird nach dem planungsrechtlichen Bestand übernommen. Die auf der
Nordseite der Straße Hollensiek im Westen des Plangebiets ergänzten Baugebiets-
flächen werden ebenfalls in das allgemeine Wohngebiet einbezogen. Die damit ver-
bundene Möglichkeit einer gewissen, deutlich wohn verträglichen Nutzungsmischung
soll in diesem zentralen Bereich und im direkten Anschluss an einzelne gewerbliche
Nutzungen auch auf diesen Flächen eröffnet werden.

Darüber hinaus wird der neu geordnete Bereich zwischen Puntheide, Hollensiek und
Baben hauser Straße als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Mit der künftigen,
neu errichteten Erschließung ist eine besonders gute Erreichbarkeit verbunden, die
ebenfalls die Eröffnung des Nutzungsspektrums eines allgemeinen Wohngebiets
begünstigt. Mit Blick auf die Er schließungsfunktion und verkehrliche Ausprägung soll
hier eine gewisse Flexibilität mit einem verträglichen Nebeneinander nicht störender
Nutzungen ermöglicht werden. Damit werden auch die Ansiedlungsmöglichkeiten für
Infrastruktureinrichtungen wie kleinere Läden, Arztpraxen etc. ausgeweitet.

Mit Blick auf die mit der vorliegenden Planung vorbereitete, grundsätzlich geänderte
Anbin dung an die weiterführenden Straßen und der in dem Zuge vorgesehenen
Abbindung der Straße Hollensiek sollen die Flächen entlang des östlichen Teils
dieser Straße wie im Ursprungsplan weiterhin als Reines Wohngebiet (WR) gemäß
§ 3 BauNVO festgesetzt werden. Damit soll abseits der Haupterschließungen die
Wohnruhe in den Vordergrund gestellt werden. Gleiches gilt für den nördlichen Be-
reich mit Anbindung an die Babenhauser Straße über die Straße Neues Feld. Neben
der Wohnruhe in dem hinterliegenden Gebiet selbst soll der durch das vorgelagerte
Bestandsgebiet geführte Verkehr damit ausdrücklich auf den Verkehr aus der neu
überplanten Wohnnutzung beschränkt werden.

Die gemäß § 6 (2) Nr. 8 und 9 BauNVO im Mischgebiet allgemein sowie nach § 4(3)
Nr. 4 und 5 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen (Garten baubetriebe und Tankstellen) sowie alle im Mischgebiet allgemein
bzw. ausnahmsweise zu lässigen Vergnügungsstätten sollen ausgeschlossen wer-
den, da sie dem örtlichen Rahmen und den Planungszielen aufgrund ihres Flächen-
bedarfes und ggf. Erscheinungsbildes sowie des zu erwartenden Verkehrsaufkom-
mens nicht entsprechen würden.
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b) Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Im Hinblick auf den Gebäudebestand im Plangebiet und die angrenzenden Sied-
lungsberei che mit überwiegend regionaltypischen Ein- und Zweifamilienhäusern
sollen im Zuge der Neuaufstellung folgende Nutzungsmaße zum Tragen kommen:

 Die festgesetzte Grundflächenzahl GRZ orientiert sich an der zulässigen Ober-
grenze gemäß § 17 BauNVO, um in dem gut erschlossenen Siedlungsbereich mit
nahem Bezug zur Universität eine effektive und flexible Ausnutzung der verfüg-
baren Baugrundstücke zu ermöglichen. Auch der Ursprungsbebauungsplan
schöpft jeweils bereits die Höchstmaße nach § 17 BauNVO aus.

 Die Geschossflächenzahl GFZ soll in Ergänzung der Festsetzungen zur Zahl der
Vollge schosse sowie der Höhe baulicher Anlagen in den zwei- bis dreigeschos-
sigen Bereichen die Abstufung der Nutzungsmaße aus dem Gebietsinneren zu
den Rändern weiter unter stützen. Im Bereich der bestandsorientiert berücksich-
tigten vier- und sechsgeschossigen Bebauung ist von einer Ausschöpfung der
Höchstgrenzen nach § 17 BauNVO auszuge hen, so dass hier entsprechend eine
GFZ von 1,2 festgesetzt wird.

 Die Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse sowie zu den Trauf-, First-,
Wand- sowie Gesamthöhen der Gebäude greifen für die Vervollständigung der
Bebauung auf der Süd seite des Hollensiekes die bestehende mehrgeschossige
Bauweise auf. Eine Vervollstän digung in zweigeschossiger Bauweise wird hier für
sinnvoll angesehen, um das beste hende Straßenbild aufzugreifen und weiter-
zuentwickeln. Auf der Nordseite des Hollensieks ist der Bestand durchgängig
durch Gebäude mit Satteldächern unterschied licher Neigungen geprägt. Die hier
getroffenen Regelungen zu Geschossigkeiten und Bauhöhen greifen diesen Be-
stand auf und vervollständigen ihn.

Für ablesbare Kleinquartiere innerhalb des Plangebietes wird eine volle Zwei-
geschossig keit mit entsprechenden Traufhöhen bis 6,5 m vorgesehen. Diese
Bereiche liegen in gut zugänglichen, markanten Teilen des Gebiets an der
künftigen Haupterschließung zwischen Puntheide, Hollensiek und Babenhauser
Straße sowie am südlichen Arm des Erschließungsrings nördlich der Straße
Hollensiek. Damit soll auch in der baulichen Ausnutzbarkeit der Neubau flächen
eine gewisse Flexibilität ermöglicht wer den. Um dabei in durchgängigen
Abschnitten bzw. Straßenzügen eine angemessene Ein heitlichkeit der Bauvolu-
mina und ein harmonisches Straßenbild zu erreichen, erfolgt dort die Festsetzung
einer zwingenden Zweigeschossigkeit sowie von Mindest- und Höchst maßen
Trauf- bzw. Wandhöhe (6,0 m – 6,5 m).

Auf den übrigen Neubauflächen wird eine sogenannte 1-1/2 geschossige Bebau-
ung in Form von Einzel- und Doppelhäusern geplant. Dabei soll durch die Festset-
zung von maximalen Trauf- und Firsthöhen (4,5 m und 9,5 m) ein zweites Vollge-
schoss nur als ausgebautes Dachgeschoss ermöglicht werden.

Mit den Festsetzungen insgesamt wird eine Abstufung der Bauvolumina in Rich-
tung Babenhauser Straße im Süden und Landschaftsraum im Norden vorbereitet.
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Dies ist aus Sicht des Landschafts- und Stadtbilds sowie auch in Bezug auf die
Verkehrslärm vorbelastung der Babenhauser Straße sinnvoll.

Die Höhen baulicher Anlagen werden jeweils mit Bezug auf die zugeordnete Er-
schlie ßungsstraße festgesetzt. Im nördlichen stark hängigen Teilbereiche
bedeutet dies, dass im hangparallel verlaufenden Teil des Straßenzugs jeweils auf
die Straße bezogene, rela tiv einheitliche Höhenentwicklungen auf den beiden
Stra ßenseiten zu erwarten sind, auf der jeweiligen Gartenseite ergeben sich aber
auf der hangab- bzw. zugewandten Seite höhere bzw. niedrigere Höhen. Dies ist
sinnvoll und verträglich, um auch in der Hangsituation beidseits der Straßen
spürbare Raumkanten zu ermöglichen.

c) Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Stellung baulicher Anlagen
gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB

 Die Baugrenzen sind auf Grundlage des Gestaltungsplans i.W. straßenzugweise
ent wickelt worden und sollen dessen Umsetzung ermöglichen. Dabei sollen
überwiegend gewisse Spielräume für die Lage und Ausrichtung der Gebäude ein-
geräumt werden, um insbesondere energetischen Aspekten Rechnung zu tragen.
Eine Sonderregelung wird im Süden entlang der Babenhauser Straße in den Neu-
planungs- sowie soweit sinnvoll auch den Bestandsbereichen getroffen. Dies be-
trifft eine Ausnahmeregelung zur Überschrei tung der jeweils markierten Baugren-
zen, die hier besondere Spielräume für Anbaute er öffnen soll, die eine
Abschirmung gegenüber dem Verkehrslärm der Babenhauser Straße be günstigen
und damit einen architektonischen Selbstschutz gegenüber der Straße unter-
stützen sollen.

 In Analogie zum Ursprungsplan wird i. W. offene Bauweise festgesetzt. In den
Neu planungsbereichen wird diese jedoch weitgehend auf Einzel- und Doppel-
häuser begrenzt werden, um gemeinsam mit der Regelung der Höchstzahl der
Wohnungen je Wohn gebäude eine dem Erschließungsnetz und der
Nachbarschaft angepasste Verdichtung zu sichern.

 Die Ausrichtung der baulichen Anlagen soll v.a. aus energetischen Gründen
und im Interesse der Nutzer (Ausrichtung der Wohnbereiche nach Süden bis
Westen mit hoher Wohnqualität) soweit möglich in südliche bis südwestliche
Richtungen erfolgen. In Teilbe reichen werden die Hauptfirstrichtungen jedoch aus
städtebaulichen Gründen teilweise in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, um die
städtebau liche Grundordnung und Raumwirkung in Straßenzügen mit Fortsetzung
durch Fuß-/ Radwegtrassen und entlang der Erschlie ßung vorzugeben und in
markanten Teilen des künftigen öffentlichen Raums einen dies bezüglich
einheitlichen baulichen „Rücken“ im Straßenzug vorzubereiten. Außerhalb die ser
markanten Bereiche soll eine möglichst große Flexibilität in der
Gebäudeausrichtung eröffnet werden. Dies betrifft insbesondere die südlichen
Neubaubereiche entlang der Babenhauser Straße. Hier sollen z.B. auch
winkelförmige Gebäudestellungen möglich sein, um den künftigen Bauherren eine
möglichst lärmabschirmende Bebauung zu ermög lichen.
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d) Begrenzung der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden gemäß § 9 (1) Nr. 6
BauGB

Abgestuft nach den unterschiedlichen Quartiersteilen werden in den Neuplanungs-
bereichen Beschränkungen der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden aufge-
nommen, die zu einer angemessenen, jedoch nicht ausufernden Verdichtung und
Verkehrserzeugung beitragen sollen. In Bereichen, die z.B. bereits heute durch Ge-
schosswohnungsbau vorgeprägt sind, soll diese Einschränkung nicht zum Tragen
kommen.

e) Flächen für den Gemeinbedarf gemäß § 9 (1) Nr. 5 BauGB

Zur Absicherung einer Fläche für den aus dem anhand der Neuüberplanung und
ihrer Umsetzung zu erwartenden Bedarfes an Kinderbetreuungsplätzen wird an
zentraler Stelle im Plangebiet im Westteil der Straße Hollensiek eine
Gemeinbedarfsfläche für eine Kindertagesstätte festgesetzt. Die gewählte Fläche ist
aus allen Teilen des Plangebiets gut erreichbar und fügt sich zwischen der
Bestandsbebauung auf der Südseite des Hollensieks ein.

f) Örtliche Bauvorschriften

Gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW sollen z.T. örtliche Bau-
vorschrif ten zur Sicherung der Planungsziele aufgenommen werden. Mit Blick auf die
Randlage zum Außenbereich im Norden, auf die Quartierge staltung und -durch-
grünung sowie auf die Nach barschaft werden grundlegende Vorschriften zur Gestal-
tung baulicher Anlagen und des Wohnumfeldes getroffen. Erreicht werden soll im
ortsüblichen Rahmen eine in den Grund zügen aufeinander abgestimmte Gestaltung
und Maßstäblichkeit der Baukörper und des Quartiercharakters. Die Festsetzungen
zur Baugestaltung sollen die architektonische Grundformensprache für das Bauge-
biet regeln, ohne jedoch die gestalterischen Spielräume der Bauherren zu sehr ein-
zuschränken.

Besondere gestalterische Bedeutung kommen der Dachlandschaft und der Gebäu-
de glie derung zu:

 Die im Plangebiet bestehende Bebauung ist sehr heterogen geprägt. Darunter
befinden sich auch auf Grundlage des Ursprungsplanes entstandene, teils mehr-
geschossige Flachdachgebäude, insbesondere entlang des Hollensiekes. In die-
sen Bereichen soll sich die Dachform einer künftigen Bebauung am Bestand ori-
entieren, daher werden hier Flachdächer vorgegeben, um eine größere Einheit-
lichkeit der städtebaulichen Struktur vorzubereiten. Im Übrigen soll nur in abge-
grenzten Kleinquartieren innerhalb der Neubau bereiche das Flachdach vorgese-
hen werden. Hier kommen auch Bauformen mit Staffel geschoss in Frage. Damit
sollen einzelne Bereiche betont werden, gleichzeitig kann auf diese Weise ver-
schiedenen Bauwünschen und Wohnformen Rechnung getragen werden.
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 Regionaltypische Dachform für Wohngebäude ist das geneigte Dach, vorwiegend
als symmetrisches Satteldach ausgebildet. Vor diesem Hintergrund soll für den
überwiegen den Teil der geplanten Quartiere eine solche Dachform geregelt wer-
den.

 Eine Regelung zur Dacheindeckung und -farbe soll die im Umfeld vorhandenen
Dach farben und die heute i.A. gebräuchliche Materialwahl mit dem gesamten
Farbspekt rum der Skala von rot bis braun und anthrazit bis schwarz ermöglichen.
Ortsuntypische, aus gefallene, künstliche Farbgebungen sollen jedoch grundsätz-
lich ausgeschlossen wer den. Außerdem sollen zur Vermeidung von Blendwirkun-
gen nur Dacheindeckungen mit matter Oberfläche zugelassen werden.

 Weitere Regelungen z.B. zu Dachaufbauten und Dacheinschnitten zielen auf
einen Ausgleich zwischen den meist widerstreitenden Zielen einer möglichst ruhi-
gen Dachland schaft und eines möglichst effektiven Dachausbaus ab. Durch die
Festsetzung soll ein solcher Dachausbau im Maßen unterstützt werden, gleichzei-
tig soll auf ein harmonisches Straßenbild hingewirkt werden.

Aus gestalterisch-architektonischen Gründen ist die einheitliche Gestaltung der
Grund ele mente von aneinander gebauten Gebäuden und Gebäudeteilen
wichtig. Gestalterische Fehlleistungen mit un ter schied lichen Dachformen und
-neigungen sowie nicht zueinander passende Farben oder Fassadenmaterialien an
einem städ tebaulich einheitlichen Baukör per (z. B. bei Doppel- und Reihenhäusern)
sollen ver mieden werden.

Abweichungen für den überplanten Altbestand sollen im Einzelfall zugelassen
werden können.

Im Bereich der Teilfläche WA1 des allgemeinen Wohngebiets zwischen den über-
bau baren Flächen und der südlich gelegenen Babenhauser Straße können Neben-
anlagen wie Geräteschuppen, Gartenhäuser etc. so platziert werden, dass sie
Teilbereiche der Gärten gegenüber dem Verkehrslärm in gewissem Rahmen ab-
schirmen. Da sie vor diesem Hinter grund ggf. nah an diese übergeordnete
öffentliche Straße gesetzt werden, werden hierfür Begrünung und
Gestaltungsvorschriften ge troffen, die eine Anpassung an den jeweiligen
Hauptbaukörper oder eine intensive Eingrünung sichern und damit auf eine
harmonische Wirkung in den Straßenraum hinwirken sollen.

4.2 Belange des Verkehrs

a) Äußere Erschließung

Die äußere Erschließung des Plangebietes wird durch die Babenhauser Straße
(L 779) ge sichert, die als leistungsfähige örtliche Hauptverkehrsstraße den
Siedlungs bereich von Babenhausen mit dem weiteren Stadtgebiet verbindet. An die
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Babenhauser Straße („freie Strecke“) binden derzeit im Osten die Straßen Hollensiek
und Neues Feld sowie im Westen die Straße Puntheide an.

Aufgrund des mit Umsetzung der Planung zu erwartenden Verkehrsaufkommens
und der begrenzten Leistungsfähigkeit der Straße Hollensiek sowie der ebenfalls be-
grenzten Aus baumöglichkeiten dieser Straße soll unter Berücksichtigung entspre-
chender Anregungen von Bürgern im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung ein neuer Anschluss an die Babenhauser Straße im Süden errichtet werden.
In Abstimmung mit Straßen.NRW ist eine Vorplanung für diese neue Anbindung an
die Babenhauser Straße und damit zwingend ge forderte Abbindung der Straße
Hollensiek durch das Ing.-Büro Röver, Gütersloh, erstellt worden. An beiden Stellen
wird der Platzbedarf für eine Mittelinsel als Querungshilfe auch im Zuge des überge-
ordneten Radwegenetzes berücksichtigt, so dass ein angemessener Ersatz möglich
ist. Die genaue neue Führung des Fuß- und Radverkehrs auf die Süd- und Ostseite
der Babenhauser Straße ist im Rahmen der Umsetzung festzulegen.

Der nördliche Teil des neu geordneten Wohngebiets soll über die bestehende Anbin-
dung der Straße Neues Feld erfolgen. Im Benehmen mit Straßen.NRW ist zu der
dort bestehenden Einmündung festgestellt worden, dass deren Breite ausreichend
ist auch für den vergleichs weise geringen zusätzlichen Verkehr der zu erwartenden
neuen Wohnhäuser im westlichen Anschluss an die Straße Neues Feld. Eine Ände-
rung des Ausbaus der Straße Neues Feld ist im Rahmen der Umsetzung des Be-
bauungsplans somit nicht erforderlich, der bestehende Ausbau reicht für die Auf-
nahme des zusätzlichen Verkehrs aus. Eine Änderung des Einmün dungsbereichs
aus Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans wird daher nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht für zwingend erforderlich angesehen.

Die erforderlichen Straßenflächen sind im Bebauungsplan festgesetzt.

b) Plankonzept und innere Erschließung

Die innere Erschließung umfasst im Wesentlichen vier Erschließungsbereiche, die
jeweils als öffentliche Verkehrsfläche an die Straßen Neues Feld, Hollensiek,
Babenhauser Straße und Puntheide anschließen. Die drei südlichen Bereiche sind,
teils nur durch einen Fuß-/Radweg, untereinander verbunden. Im Interesse der
Durchlässigkeit des Gesamtquartiers werden sie durch weitere Fuß- und Radwege-
führungen ergänzt, die eine entsprechende Verbindung auch zwischen den beste-
henden Siedlungsbereichen im Westen und Süden schafft. Damit wird auch der im
zentralen Bereich der Straßen und Wege geplante Spielplatz verkehrs sicher in die
Siedlungsstruktur eingefügt. Die Erschließung einzelner rückwärtig gelegener Bau-
grundstücke soll über entsprechende Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erfolgen, die
Müll entsorgung des T-förmigen Straßeneinhangs aus der Straße Hollensiek über ein
Fahrrecht zugunsten der Stadtreinigung für Müllfahrzeuge. Darüber hinaus ist hier
eine Befahrbarkeit auch für Rettungsfahrzeuge etc. vorgesehen.

Festsetzungen für Stellplatz- und Garagen als Gemeinschaftsanlagen werden nicht
getrof fen. Erforderliche Stellplätze sind insgesamt auf den privaten Grundstücken
nachzuweisen. Dies betrifft auch die vorhandenen Sammelanlagen. Garagen und
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Carports sollen zur Ver besserung der Übersichtlichkeit einen Mindestabstand von
5,00 m zu öffentlichen Verkehrs flächen einhalten. Diese Fläche kann als zusätzliche,
private Stellplatzmöglichkeit genutzt werden und somit zur Entlastung des öffent-
lichen Straßenraumes beitragen.

c) Öffentlicher Personennahverkehr

Das Plangebiet ist an das Busnetz in der Stadt Bielefeld angebunden: Entlang
der Babenhauser Straße verlaufen die Linienwege der Buslinien 57 (Lohmannshof –
Babenhausen Süd, Anschluss an die Stadtbahn ist an den Endpunkten gegeben), 68
(Stein hagen – Bielefeld Schildesche) und 157 (Werther - Jahnplatz). In unmittelbarer
Nähe befin den sich an der Babenhauser Straße die Haltestellen „Union“ und „Hafer-
straße“ dieser Linien. Die Linie 57 verkehr montags bis freitags überwiegend im 30
Minutentakt zwischen 5:30 und 20:30, samstags besteht eine ÖPNV-Anbindung
etwa zwischen 7:00 und 20:30. Darüber hinaus besteht eine Nachtbusanbindung
und ein weiteres Angebot durch Anruf-Sammeltaxen.

Im Hinblick auf den vorgesehenen neuen Anschluss der südlichen Haupterschlie-
ßungs-straße und der damit verbundenen Abbindung des Hollensieks von der
Babenhauser Straße wird die Verlegung der Bushaltestelle „Haferstraße“ in die Nähe
des neuen Einmündungs bereiches der Planstraße zur Babenhauser Straße erforder-
lich. Hierdurch wird eine gute fußläufige Erreichbarkeit aus den einzelnen Wohnquar-
tieren gewährleistet, die zusätzlich durch den späteren Straßenausbau unterstützt
werden soll.

Die Haltestellen erschließen das Gebiet in einer Luftlinienentfernung von etwa 350
bis 400 m in einer Qualität entsprechend den Vorgaben des Nahverkehrsplans der
Stadt Bielefeld.

4.3 Belange von Sport, Freizeit und Erholung

Aufgrund der Größe des Plangebietes mit ca. 160 – 200 neuen Wohneinheiten ergibt
sich ein Spielflächenbedarf von etwa 1.500 m². Aus grünplanerischer Sicht wird ein
öffentlicher Spielplatz der Kategorie A favorisiert. Ausgestattet mit Angeboten für
verschiedene Alters gruppen und einer zentralen, multifunktionalen Spielfläche soll
der neue Spielplatz eine zent rale Funktion für den Siedlungsbereich erhalten. Eine
geeignete Fläche befindet sich zwi schen den geplanten Erschließungsbereichen
südlich der Straße Hollensiek und wird ent sprechend festgesetzt. Diese ist durch das
vorgesehene Fuß- und Radwegenetz von allen Planbereichen gut erreichbar, so
dass langfristig der Spielplatz auch als Quartiersplatz Be deutung erlangen kann.

Die vorhandenen Freiflächen im Plangebiet selbst spielen für die Naherholung der
Bewoh ner aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung derzeit eine unter-
geordnete Rolle. Der umgebende Landschaftsraum ist dagegen für die Naherholung
attraktiv. Die Durchläs sigkeit des Siedlungsgebietes für Fußgänger in Richtung Frei-
raum ist heute aufgrund der bestehen den Bebauung begrenzt. Durch die Planung
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von Fußwegeverbindungen durch das neu geordnete Gebiet können Durchläs sigkeit
und Erreichbarkeit des übergeordneten Frei raumes verbessert werden.

Durch das Plangebiet verläuft der Radrundweg BI 1. Von Osten und der Innenstadt
Biele felds kommend verläuft er über die Straße Hollensiek in Richtung Nordwesten.
Gleichzeitig sind Wege als Teil des örtlichen Wanderwegenetzes betroffen. Sie füh-
ren über die Baben hauser Straße in Richtung Bielefelder Innenstadt bzw. Werther
und Bielefeld-Jöllenbeck im Westen und Norden. Im Rahmen des Straßenausbaus
soll eine angemessene, sichere und attraktive Einbindung in dieses übergeordnete
Freizeitwegenetz erfolgen.

4.4 Belange der Ver- und Entsorgung

Regen- und Schmutzwasserbeseitigung
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der genehmigten Kanalnetzplanung
„Babenhausen-Deppendorf“. Das Schmutzwasser wird über die in den umliegenden
Straßen befindlichen Mischwasserkanäle über das RÜB-Babenhausen der Kläran-
lage „Brake“ zugeleitet.

Die Abwasserbeseitigung des Plangebietes soll im Trennsystem erfolgen. Dabei ist
die Regenwasserkanalisation neu zu verlegen, das Schmutzwasser soll über die be-
stehenden Mischwasserkanäle in den vorhandenen Straßen sowie neue Schmutz-
wasserkanäle in den künftigen Erschließungsstraßen abgeleitet werden.

Nach § 51a LWG ist für Neubaugrundstücke zu prüfen, ob eine Rückhaltung und
Versicke rung unverschmutzten Niederschlagswassers zur Entlastung der Kanal-
trassen und der Vorflut möglich ist. Im Plangebiet ist jedoch auf Grund der Boden-
verhältnisse (tiefgründige schluffige Lehmböden) eine ausreichende Versickerung
des Regenwassers nicht möglich, eine bindende Vorschrift zur Versickerung von
Niederschlagswasser kann daher nicht ge troffen werden.

Eine Einleitung des Niederschlagswassers in das nordöstlich verlaufende namenlose
Nebengewässer 16.01 ist bei einer Drosselung der Einleitungsmenge auf 10 l/ s*ha
möglich. Um dies zu gewährleisten wird ein Regenwasserrückhaltebecken erforder-
lich, das aufgrund der topografischen Verhältnisse im nordöstlichen Teil des Plange-
bietes angeordnet werden soll. Die hierfür vorgesehene Fläche liegt östlich der
Straße Wiesental und wird zur Siche rung der Entsorgung entsprechend im Be-
bauungsplan festgesetzt. Aufgrund des stark hän gigen Geländes insbesondere im
Norden des Geltungsbereiches sollten die Gebäude hier in unmittelbarer Nähe der
zugehörigen öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden, um einen geordnete Ent-
wässerung über die hier gelegenen Kanaltrassen zu gewährleisten. Die Kos ten für
die zur inneren Erschließung des Baugebietes erforderlichen öffentlichen Ent wäs-
serungseinrichtungen liegen nach erster überschlägiger Kostenschätzung bei etwa
1.770.000,- € inklusive Mehrwertsteuer, ohne Bauverwaltungskosten.
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Sonstige Ver- und Entsorgung
In Bezug auf die Versorgung mit Elektrizität, Strom, Telekommunikation etc. ist
davon aus zugehen, dass eine Eibindung der Neubebauung in die bestehenden
Netze mög lich ist. Ent sprechende Anschlussarbeiten sind im Rahmen des Ausbaus
zu berück sichtigen.

Die Stadtwerke Bielefeld haben im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung auf
erfor derliche Leitungstrassen in den neuen Straßen und privaten Erschließungs-
wegen hinge wiesen. Darüber hinaus wird auf die Möglichkeiten sowie die in Bielefeld
stattfindende poli tischen Beratung zur Wärmeversorgung in Nahwärmenetzen hin-
gewiesen. Bei dem geplan ten Baugebiet handelt es sich um ein locker verdichtetes
Einzelhausgebiet. Eine sinnvolle Versorgungsmöglichkeit mit Nahwärme wird hier
daher nur teilweise gesehen.

4.5 Belange des Orts- und Landschaftsbildes

Der Landschaftsraum ist durch die heterogene Bebauung der vorhandenen Sied-
lungs an sätze und die geräumte, ackerbaulich genutzte Landschaft geprägt. Die
geplante Bebauung wird das Landschaftsbild durch die Fortführung der Siedlungsan-
sätze verändern. Die bau lichen Ergänzungen vervollständigen das Siedlungsbild.
Dieses kann nach der ergänzenden Bebauung einen kompakten und geschlossenen
Eindruck vermitteln. Die Umsetzung der Neuplanung führt hier zu einer geringeren
Eingriffswirkung auf das Landschaftsbild als nach dem bisherigen Bestand der
Streubebauung, das Landschaftsbild wird somit nicht unzumut bar beeinträchtigt.

4.6 Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Bau- oder Bodendenkmale liegen im Planbereich oder im direkten Umfeld nicht
vor. Vor sorglich wird jedoch auf die denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen
verwiesen, insbe son dere auf die Meldepflicht bei Entdeckung von
Bodendenkmälern. Besondere Blickbezie hun gen zu denkmalgeschützten Gebäuden
im weiteren Umfeld bestehen ebenfalls nicht.

4.7 Belange des Umweltschutzes

a) Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes und der Landwirtschaft

Aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes sind nach dem gegenwärtigen
Kenntnis stand folgende Aussagen über ggf. relevante Emissionsquellen zu treffen:

Straßenverkehr - Einwirkungen auf das Plangebiet
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Immissionen durch Straßenverkehr wirken randlich auf die vorhandene Bebauung
im Plangebiet entlang der Babenhauser Straße als örtlicher Hauptverkehrsstraße
ein.

Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung ist daher ein Schallgutachten eingeholt worden
(Schalltechnisches Gutachten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Neuauf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7 „Wohngebiet Hollensiek“, AKUS GmbH
Bielefeld, 13.12.2011). Dieses prognostiziert auf Grundlage der Verkehrsprognose
für 2020 selbst bei freier Schallausbreitung ab einem Bereich von etwa 10 m ab der
Straßenfläche für die Tagzeit einen Beurtei lungspegel von <= 65 dB(A). Ab einem
Bereich von etwa 30 m ab der Fahrbahn lie gen die Beurteilungspegel nach der
Prognose bei <= 60 dB(A), ab etwa einem Ab stand von 60 m zur Straße liegen die
Werte bei <= 55 dB(A). Somit ist festzuhalten, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV
für Mischgebiete von tags 64 dB(A) in den überwiegenden Teilen der heutigen und
künftigen Gartenbereiche selbst direkt ent lang der Babenhauser Straße
unterschritten bzw. eingehalten werden. In der Nacht zeit liegen die Werte nach der
Prognose bis an die Straße heran bei <= 60 dB(A).

Da die Verkehrsprognose für 2020 durch den bevorstehenden Anschluss der B 61
an den in Bau befindlichen Abschnitt der A 33 bis zur A 2 von einer
Verkehrsabnahme auf der Babenhauser Straße gegenüber dem Stand 2008 ergibt,
ist zur Kontrolle auch die bestehende Verkehrssituation mit Stand 2008 ergänzend
schalltechnisch untersucht worden. Es ergibt sich, dass die
Verkehrslärmvorbelastung im Bestand durchschnittlich um etwa 5 dB(A) höher liegt,
als bei Zugrundelegung der Prognosewerte für 2020.

Da die o.g. Verkehrsanbindung in absehbarer Zeit fertig gestellt werden wird, wird es
als angemessen angesehen, die Prognosewerte für 2020 der vorliegenden
Abwägung zur Lärmvorbelastung zu Grunde zu legen. Dazu ist auch festzuhalten,
dass eine abschnittsweise Realisierung der geplanten Wohnbebauung vorgesehen
ist. Der erste Abschnitt wird bereits aus entwässerungstechnischen Gründen der
nördliche Teil sein, westlich der Straße Neues Feld. Dieser Teilbereich ist am
weitesten von der Babenhauser Straße entfernt. Eine konkrete Definition der
zeitlichen Abfolge der geplanten Bauabschnitte im Erschließungsvertrag mit der
bauwilligen Planungsgruppe Puntheide/Hollensiek soll diese Vorgehensweise
zusätzlich absichern.

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Grenzwerte der
16. BImSchV eine Orientierung für die Abwägung geben. In Mischgebieten ist das
Wohnen ebenso wie in Wohngebieten allgemein zulässig. Vor diesem Hintergrund
hat das BVerwG festgestellt, dass bei Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV
für Mischgebiete (64 dB(A) tags/54 dB(A) nachts) regelmäßig davon ausgegangen
werden kann, dass gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt bleiben, auch wenn
eine solche Lärmbelastung sicherlich belästigenden Charakter aufweist.

Der Tagwert von 64 dB(A) wird im überwiegenden Teil der künftigen Gartenflächen
entlang der Babenhauser Straße nach der Prognose eingehalten. Somit ist eine Frei-
flächennutzung auch hier im Rahmen gesunder Wohnverhältnisse möglich. Hinzu
kommen die eigenen Ab schirmungsmöglichkeiten durch z.B. Gartenhäuser und
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Geräteschuppen oder Gartenmauern oder der Bau z.B. von Wintergärten im
Rahmen der privaten Garten- und Baugestaltung. Für die Nachtzeit hat der
Schallgutachter festgestellt, dass die Wahrung wohnverträglicher In nenpegel auch
ohne Lärmschutz anlage durch die heute handelsüblichen Materialien und Standards
für Außenwände, Fenster etc. gewährleistet ist.

In der Gesamtschau hat die Verkehrslärmvorbelastung hier somit belästigenden, je-
doch nicht gesundheitsgefährdenden Charakter. Vor diesem Hintergrund wird auf die
Festsetzung einer Lärmschutzanlage aus Wall und/oder Wand hier insgesamt ver-
zichtet. Als Maßnahme des aktiven Schallschutzes werden die überbaubaren Flä-
chen der ersten Bauzeile entlang der Babenhauser Straße lediglich soweit jeweils
möglich von der Straße abgerückt. Vorsorglich werden weiterhin für die
straßenbegleitenden Baufelder entlang der Babenhauser Straße passive
Schallschutzmaßnahmen mit der Definition zu erreichender Innenpegel für Wohn-
und Schlafräume vorgegeben. Im Übrigen können zusätzliche Abschirmungen im
Rahmen des „architektonischen Selbstschut zes“ durch die künftigen Bewohner des
Gebiets erstellt werden. Festzuhalten ist ergänzend, dass die Wohnbebauung im
Rahmen der vorliegenden Planung nicht näher an die Lärm quelle heranrückt als
bereits nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan.

Die Errichtung einer Lärmschutzanlage aus Wall oder Wand wäre mit Blick auf die
Be standsgebäude entlang der Babenhauser Straße nur abschnittsweise realisierbar.
Die städ tebaulich negative Wirkung einer „Eindeichung“ des neu überplanten Wohn-
gebiets würde somit dadurch verstärkt, dass der jeweilige Wallabschnitt und die Be-
standsgärten jeweils stumpf aufeinander treffen. Eine zum Vorentwurf angedachte
Einbeziehung der Bestands grundstücke durch ergänzende Wandabschnitte ist
wegen der damit verbundenen deutlichen Einschränkung der dortigen Besonnung
nicht weiterverfolgt worden.

Die oben dargelegte Lärmsituation wird im vorliegenden Fall noch als zumutbar an-
gesehen, da auch unmittelbar entlang der Babenhauser Straße für einen großen Teil
der künftigen Gartengrundstücke nach der eingeholten Lärmprognose eine Einhal-
tung der Grenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebiete zu erwarten ist. Die Minde-
rung der Lärmvorbelastung auf die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete
würde Lärmschutzanlagen von überwiegend 3 m Höhe nur zum Schutz der Erdge-
schosszone sowie von überwiegend 4,8 m zum Schutz des 1. Obergeschosses er-
fordern. Ein optisch offener Übergang zwischen dem Plangebiet und dem südlich
benachbarten Siedlungsbereich wird vor diesem Hintergrund höher ge wichtet, als die
Minderung der Lärmbelastung im Straßenrandbereich der Babenhauser Straße bis
zu den Werten für allgemeine Wohngebiete.

Da die Lärmvorbelastung belästigenden Charakter aufweist, werden großzügige
Regelungen zu den Baufeldern getroffen, die auch eine Ausnahmeregelung zur
Überschreitung der zeichnerisch festgesetzten überbaubaren Flächen in Richtung
der Lärmquelle zulässt. Da durch sollen abschirmende Gebäudestellungen, der Bau
von Wintergärten etc. unterstützt werden. Weitere Schallminderungsmaßnahmen
können im Rahmen der Gartengestaltung durch die Platzierung von Gartenmauern
und Gartenhäusern durch die künftigen Nutzer ge troffen werden. Möglichkeiten des
architektonischen Selbstschutzes werden somit weit reichend unterstützt. Die zwin-
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gende Festsetzung weiterer Maßnahmen - über den gewählten Abstand der Baufel-
der von der Straße hinaus - wird vor diesem Hintergrund im vorliegenden Fall nicht
für erforderlich erachtet.

Betroffen von den Schalleinwirkungen ist auch der vorhandene Gebäudebestand
entlang der Babenhauser Straße. Hier sind in absehbaren Zeiträumen lediglich be-
standserhaltende Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen, Gebäudeabrisse und
Ersatzbauten sind kaum zu erwarten.

Straßenverkehr - Auswirkungen durch die Neuplanung
Das Plangebiet wird über miteinander verbundene öffentliche Verkehrsflächen er-
schlossen (teilweise über Fuß- und Radwegeführungen). Die nördliche „Ringstraße“
schließt über die Straße Neues Feld an die Babenhauser Straße an. Unter Berück-
sichtigung der geplanten Abbindung des Hollensieks von der Babenhauser Straße
und der Errichtung einer neuen Zufahrt im südlichen Planbereich wird sich der
KFZ-Verkehr somit auf drei Anschlussstellen an die Babenhauser Straße verteilen.
Die einzelnen Wohnquartiere können aufgrund des vorgesehenen
Erschließungssystems in mehreren Bauabschnitten verwirklicht werden. Bereits auf
Grundlage des rechts kräftigen Bebauungsplanes Nr. II/ Ba 3 „Puntheide“ war hier
eine Wohnbauentwick lung mit entsprechenden Erschließungserfordernissen
vorgesehen. Allerdings sollten die Neubaugebiete neben einer Anbindung an die
Straße Puntheide nach der bis herigen Planung im Wesentlichen an die Straße
Hollensiek angebunden werden, so dass hier – und somit auch am Knotenpunkt zur
Babenhauser Straße - mit einem stärkeren Verkehrsaufkommen zu rechnen war.

Grund sätzlich ist daher davon auszugehen, dass die bestehende äußere Erschlie-
ßung geeignet ist, den zusätzlichen Verkehr der Neubaugebiete aufzunehmen.
Durch die geplante Erschließungsführung soll der Anliegerverkehr geordnet an die
äußeren Erschließungsan lagen angebunden werden. Eine relevante zusätzliche
Belastung der Nachbarschaft findet hierdurch nicht statt. Dies wird durch das
eingeholte Schallgutachten bestätigt. Gebietsfrem der Durchgangsverkehr wird durch
das gewählte Erschließungskonzept mit den schmalen ge planten
Straßenquerschnitten nicht zugelassen.

Im Zusammenhang mit dem Kfz-Verkehr können ggf. Luftschadstoffe wie
Stickstoff mono xid/Stickstoffdioxid, Benzol, Staub-PM10 und Ruß im Rahmen der
Bauleit pla nung Bedeutung erlangen. Auf Grund der örtlichen Rahmenbedingungen
und der geringen Verkehrsbelastung der an das Gebiet angrenzenden Straßen
werden hier die relevanten Grenzwerte der 22. BImSchV unterschritten, die
Neuplanung führt nicht zu einer ggf. maßgeblichen Erhöhung.

Gewerbliche Nutzungen
Im Plangebiet und in seiner näheren Umgebung sind folgende gewerbliche Nutzun-
gen re levant: An der Straße Hollensiek befinden sich ein Gewächshausbetrieb, ein
Kfz-/Metallbaubetrieb und eine Druckerei, die mit potentiellen Lärm- und Geruchs-
einwirkungen im Bereich der Neuaufstellung zu beachten sind. Unmittelbar außer-
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halb des Geltungsbe reiches befinden sich an der Babenhauser Straße zwei landwirt-
schaftliche Hofstellen. Im Wiesental und im Krümpel bestehen zwei weitere Ge-
wächshausbetriebe, im Krümpel ist da rüber hin aus eine Tischlerei angesiedelt.

Die anlagenbezogenen Umwelteinwirkungen sind ebenfalls im Rahmen des einge-
holten Schallgutachtens untersucht worden. Dabei werden für die Druckerei und die
Gewächshaus betriebe misch- bzw. dorfgebietstypische und für die Tischlerei und
den KFZ-/ Metallbaubetrieb nur ein Tagbetrieb mit gewerbe gebietstypischen Werten
ange setzt.

Im Ergebnis werden die relevanten Orientierungswerte für allgemeine und reine
Wohnge biete nach DIN 18005 weitestgehend eingehalten. Lediglich in den äußers-
ten Randbereichen der nördlichen reinen Wohngebiete werden teils die Orientie-
rungswerte für allgemeine Wohngebiete erreicht, dies ist in den Übergangsbereichen
zu anderen Nutzungen bzw. dem Landschaftsraum zumutbar. Eine Änderung des
Gestaltungsplans und des darauf aufbauen den Nutzungsplans im Hinblick auf den
Gewerbelärm wird somit nicht erforderlich, auch ist das Erfordernis von Lärmschutz-
maßnahmen in Bezug auf den Gewerbelärm insgesamt nicht gegeben.

Landwirtschaft
Eine landwirtschaftliche Hofstelle (Babenhauser Straße 186) liegt innerhalb des
Plangebietes und ist bereits mit dem Bebauungsplan Nr. II/Ba 3 als Allgemeines
Wohngebiet überplant worden. Zwei weitere Hofstellen befinden sich außerhalb des
Geltungsbereiches südlich der Babenhauser Straße (Babenhauser Straße 181 und
187). Im Rahmen der frühzeitigen Be hördenbeteiligung hat die Landwirtschaftskam-
mer lediglich auf die erforderliche Berücksich tigung eines weiter entfernt nördlich
befindlichen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebs hingewiesen (Hofstelle
Gehring).

Dieser liegt rd. 430 m nördlich des geringfügig ergänzten Wohngebiets auf der Nord-
seite der Straße Hollensiek. Bestehende Wohnhäuser an der Straße Hollensiek
westlich des Knoten punkts mit der Straße Puntheide liegen demgegenüber bereits in
nahezu gleicher Himmels richtung in nur rd. 380 m Entfernung zu der Hofstelle. Es
handelt sich in Bezug auf diesen Vollerwerbsbetrieb somit nicht um eine heran-
rückende Wohnbebauung. Diesbezüglich ist somit kein zusätzliches Konfliktpotenzial
gegeben.

Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der neu überplanten Flächen für die
Sied lungsentwicklung ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Die Weiterführung
dieses Ziels wird daher für vertretbar auch im Hinblick auf die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen erachtet.

b) Belange des Klimas

Die bislang unbebauten Ackerflächen bilden einen Teil des großflächigen Kaltluft-
entste hungsgebietes in Niederdornberg/ Babenhausen. Die Flächen im Plangebiet
selbst werden als nicht klimaempfindlich bzw. nur mäßig klimaempfindlich eingestuft.
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Die überplanten Flä chen bilden im Süden ein mäßig und im Norden ein gering klima-
empfindliches Streusied lungsklimatop. Mikroklimatisch wird sich das Streusied-
lungsklimatop durch die erstmalige Bebauung in ein Stadtrandklimatop entwickeln.
Durch das Zusammenwachsen der bereits bestehenden Stadtrandklimatope westlich
der Puntheide und südlich der Babenhauser Straße wird die Belüftung durch Ost-
winde sowie der kleinräumige Luftaustausch verringert. Bestehende Überwärmungs-
effekte werden verstärkt. Tendenziell ist von einem Temperatur anstieg von bis zu 5°
Celsius innerhalb des Plangebietes auszuge hen.

Zur Sicherung des Mikroklimas und zur Verbesserung der bioklimatischen Bedingun-
gen sol len Maßnahmen zur Begrünung getroffen werden. Dies ist bereits im Rahmen
der künftigen privaten Gartengestaltung zu erwarten. Festsetzungen werden daher
nur in einzelnen Rand bereichen sowie im Bereich des Regenwasserrückhalte-
beckens getroffen.

c) Belange des Bodenschutzes

Im Plangebiet sind Altlasten, altlastenverdächtige Flächen bzw. Kampfmittelvor-
kommen nicht bekannt.

Gemäß Bodenkarte NRW stehen im überwiegenden Teil des Plangebiets schluffige
Lehm böden als Pseudogley, z.T. Braunerde-Pseudogley an. Diese Böden sind nicht
als schüt zenswerte Böden kartiert worden. Eine Teilfläche nördlich der Straße
Hollensiek ist durch tiefgründige schluffige Lehmböden (Parabraunerden, z.T.
Pseudogley-Parabraunerden) mit hoher Ertragsfähigkeit geprägt. Diese Böden sind
z.T. tiefreichend humos. Sie sind aufgrund ihrer Fruchtbarkeit lan desweit in
Nordrhein-Westfalen als schutzwürdig (Stufe 3) kar tiert worden. Es ist davon
auszu gehen, dass aufgrund der bereits erfolgten Be bauung und der intensiven
anthropogenen Nutzung diese Böden deutlich über prägt worden sind. In der Ab-
wägung ist jedoch neben dem allgemei nen Boden verlust durch Versiegelung auch
der Aspekt der schützenswerten Böden zu beachten.

Auch wenn die Neuplanung letztlich zu einem weiteren Verlust an offenem Boden
führt, so ist doch dieser Bereich gemäß Bebauungsplan Nr. II/Ba 3 „Puntheide“ be-
reits seit 1972 überplant. Die Baulandmobilisierung im Rahmen der Neuaufstellung
des Bebauungsplanes Nr. II/Ba 7 führt zu einer ergänzenden Bebauung von weitest-
gehend bereits erschlossener Flächen und trägt damit dazu bei, den Siedlungsdruck
auf den weiteren, noch nicht über planten und nicht er schlossenen Flächen im
Außenbereich zu reduzieren.

Grundsätzlich ist die Stadt bestrebt, die Neuversiegelung im Außenbereich zu be-
grenzen und im Siedlungszusammenhang liegende geeignete Brachflächen vorran-
gig zu reaktivieren. Diesem Ziel entspricht die Mobilisierung der bisher nicht bzw. nur
teilweise bebauten Flä chen, die in dem insgesamt gut erschlossenen Siedlungs-
zusammenhang liegen und damit flächensparend genutzt werden sollen. Im Plan-
gebiet sind die Böden zudem aufgrund der bereits erfolgten Bebauung und der
relativ intensiven Nutzung überprägt worden. Darüber hinaus handelt es sich um
Böden, die nördlich und nordöstlich des Teutoburger Walds groß flächig auftreten.
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Aus diesen Überlegungen ist die Planung zu vertreten, sie trägt auch der
Bodenschutzklausel gemäß BauGB Rechnung.

d) Belange des Gewässer- und Hochwasserschutzes

Das namenlose Oberflächengewässer 16.01 verläuft nördlich des Geltungsberei-
ches. Teile des natürlichen Überschwemmungsgebietes dieses Gewässers liegen
im Bereich der geplanten Regenwasserrückhaltung. Im Zuge des weiteren Be-
bauungsplanverfahrens ist im Rahmen der Entwässerungsplanung zu prüfen, ob
aufgrund der zusätzlichen Einleitung des Niederschlagswassers Veränderungen am
Durchlass zum Vorfluter erforderlich sind. Gleich zeitig ist bei der Dimensionierung
des Rückhaltebeckens neben der Niederschlagsmenge auch die Versickerungs-
fähigkeit des Untergrundes zu beachten. Eine Gefährdung des Men schen bzw. von
Sachgütern durch Hochwasser ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ge geben.

Der Siedlungsbereich liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, die o.g.
schluffigen Lehmböden schützen zudem den Grundwasserleiter. Eine Gefährdung
für das Schutzgut Wasser wird durch die aktualisierende Neuplanung nicht gesehen.

4.8 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Eingriffsregelung

Heutige Nutzung und Neufassung des bisherigen Bebauungsplanes Nr. II/ Ba 3
Das Plangeiet ist bereits durch eine Streubebauung geprägt, die in den vorangehen-
den Kapiteln beschrieben wird. Die bislang unbebauten Flächen werden als Acker-
fläche genutzt. Prägende Gehölzbestände sind nur vereinzelt vorhanden. Auf den
Grundstücken Babenhauser Straße 210, Im Krümpel 6-12 und auf den Hofstellen
Babenhauser Straße 186 und 187 befinden sich orts- und landschaftsbildprägende
großkronige Laubbäume und Heckenstrukturen.

Die Neuplanung führt im Vergleich zum bisher geltenden Bebauungsplan Nr. II/ Ba 3
zu einer etwa gleichbleibenden Bebauungsdichte und ähnlichen Durchgrünung. Die
bislang festge setzten ein- bis zweigeschossigen Kettenhäuser sind als typische
Bauform der 1960er und 1970er Jahre nicht mehr zeitgemäß und sollen nunmehr
vorwiegend durch freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser ersetzt werden. Die
Anteile der zum Gebäude gehörenden Freiflächen und der öffentlichen Grünflächen
des ursprünglichen Bebauungsplanes und der Neufassung sind ähnlich und werden
im Rahmen der Eingriffsbewertung gegenübergestellt.

Schutzgüter Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
Die Planflächen unterliegen heute bereits erheblichen Störeinflüssen durch die vor-
handene Wohnbebauung und die von drei Seiten umgebenden Straßen. Die im Be-
reich der Be bauungsplanneuaufstellung bisher nicht baulich gemäß Bebauungsplan
Nr. II/ Ba 3 genutz ten Flächen umfassen etwa 9 ha. Sie sind durch die ackerbauliche
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Nutzung weitgehend anthropogen beeinflusst. Aus Sicht des Artenschutzes be-
sitzen die wenig naturnah entwi ckelten Gemeinschaftsgrünflächen des Geschoss-
wohnungsbaus und die intensiv gepflegten Gartenanlagen der Einzelhäuser voraus-
sichtlich keine ggf. relevante Bedeutung für Popula tionen der wild lebenden Tiere
und der wild wachsenden Pflanzen der streng geschützten Arten. Die im Siedlungs-
bereich betroffenen typischen „Allerweltsarten“ (Ubiquisten) können auf das Umfeld
ausweichen.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die bestehenden und fort-
schreitenden Flächennutzungen sowie der landwirtschaftliche Einfluss dazu geführt
haben, dass die Arten, die in der Liste der planungsrelevanten Arten NRW
aufgeführt sind, nicht regelmäßig im Plangebiet vorkommen und insbesondere keine
Brutstätten oder für örtliche Tierpopulationen zentrale Lebensräume vorhanden sind.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsschritte sind Hinweise auf geschützte Arten
im Plangebiet und dem Umfeld eingegangen, daher wurde im Rahmen der Vor-
bereitung des Bebauungsplanentwurfs eine Artenschutzrechtliche Prüfung eingeholt
(Artenschutzrechtliche Prüfung im Rahmen des Bebauungsplans Nr. II/Ba 7 „Wohn-
gebiet Hollensiek“, AG Biotop kartierung Herford, Januar 2012).
Untersucht wurden Fledermäuse und Vögel, im Ergebnis wurde festgestellt, dass
arten schutzrechtliche Verbotstatbestände unter Berücksichtigung der seitens der
Biologen vorge schlagenen Vermeidungsmaßnahem nicht betroffen sind. Dies betrifft
zum einen die Vermei dung oder alternativ biologische Begleitung von Baumfäll-,
Rodungs- und Abrissarbeiten in nerhalb der Fortpflanzungszeit von gehölz- und ge-
bäudebenutzenden Vögeln. Relevante Auswirkungen auf Fledermäuse können dies-
bezüglich durch Überprüfung der abzureißen den Gebäude durch einen Biologen
kurz vor den Abbrucharbeiten vermieden werden. Eine Vermeidungsmaßnahme für
rele vante Auswirkungen auf das als Nahrungsgast im Plangebet und dem Umfeld
vor kommende Rebhuhn stellt die Sicherung einer Eingrünung und vorge lagerten
exten siven Grünlandfläche auf der Nordost- und Ostseite des geplanten Regenwas-
ser rückhaltebeckens dar. Entsprechende Festsetzungen und Hinweise sind in den
Be bauungsplan aufgenommen worden.

Damit werden die Artenschutzbelange somit auf Ebene der Bauleitplanung ange-
messen be rücksichtigt. Auf die Artenschutzrechtliche Untersuchung selbst wird er-
gänzend verwiesen.

Eingriffsregelung
Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
nach den Grundsätzen der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Bei einer
Plan änderung oder einer Überarbeitung vorhandener Siedlungsgebiete ist zunächst
zu prüfen, ob die Maß nahme erforderlich und vertretbar im Rahmen der
städtebaulichen Planungsziele ist. Hierzu wird auf die o.g. Begründung der
Planungsziele und auf die Darstellung der alten und neuen Planinhalte Bezug
genommen.

Für die Beurteilung der Eingriffswirkung ist der Vergleich zwischen dem Bestand und
den bisher bestehenden Baurechten einerseits sowie der Neuplanung andererseits
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von besonde rer Bedeutung. Gemäß § 1a (3) Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht
erforderlich, soweit der Eingriff bereits vor der planerischen Entscheidung stattgefun-
den hat bzw. zulässig war.

Die Eingriffe in die Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft sind in die Bilan-
zierung ein zustellen. Dies betrifft insbesondere die Flächen nordwestlich der Straße
Hollensiek, für die durch die Überplanung erstmals Baurecht geschaffen wird. Hier ist
im geltenden Be bauungsplan Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

Zudem ist die Eingriffsintensität durch Gegenüberstellung von potenziell
versiegelbaren Flä chen nach dem ursprünglichen Bebauungsplan und gemäß der
Neuplanung zu vergleichen.

Nach überschlägiger Bewertung führt die Neuaufstellung zu einer etwa gleichblei-
benden Gesamtversiegelung und baulichen Dichte. Im Ergebnis erfolgen gering-
fügige zusätzliche Eingriffe. Dies betrifft den Bereich des geplanten Regenwasser-
rückhaltebeckens sowie die Ergänzung des Wohngebiets im Nordwesten der Straße
Hollensiek.

Der zusätzliche Eingriff durch das geplante Regenwasserrückhaltebecken kann
durch eine mindestens 3-reihige naturnahe Gehölzanpflanzung an den Rändern der
Fläche des Rück haltebeckens auf der Fläche selbst ausgeglichen werden. Eine
entsprechende Anpflan zungsfestsetzung wird im Bebauungsplan getroffen. Der Ein-
griff wird somit als in sich selbst ausgeglichen angesehen.

Im Bereich der ergänzenden Wohngebietsflächen im Nordwesten des Hollensieks
erfolgen Eingriffe ausschließlich aufgrund der zusätzlichen Baumöglichkeiten, zu-
sätzliche Erschlie ßungen sind hier nicht gegeben. Die Eingriffsbilanzierung erfolgt
nach dem „Bielefelder Modell“. Bei den betroffenen Biotoptypen handelt es sich um
Acker (rd. 5.530 m²) sowie die Teilfläche eines Hausgartens (rd. 460 m²), beide Bio-
toptypen besitzen nach dem Bielefelder Modell einen ökologischen Verrechnungs-
mittelwert von 0,3 somit errechnet sich der Aus gleichsbedarf wie folgt:

Eingriffsfläche x

GRZ inkl.
Überschreitungs-
möglichkeit x

ökologischer
Verrechnungs-
mittelwert =

Kompensations-
flächenbedarf

5.990 0,6 0,3 ca. 1.080 m²

Der ermittelte Kompensationsflächenbedarf soll durch Inanspruchnahme des städ-
tischen Aus gleichsflächenpools gedeckt werden. Die Finanzierung hat durch die
Eigentümer der Ein griffs flächen zu erfolgen.

4.9 Auswirkungen auf die Landschaftsplanung

Der neu aufzustellende Bebauungsplan grenzt im Norden und Osten überwiegend
an den Geltungsbereich des Landschaftsplanes Bielefeld-West an. Bei der
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nordwest lichen Teilfläche des geplanten Wohngebiets nördlich des Hollensiekes
handelt es sich jedoch heute noch um eine Ackerfläche, die zusätzlich in das
Wohngebiet einbezogen werden soll. Diese ist bislang noch im Landschaftsplan
Bielefeld-West erfasst. Schutzgebietsfestlegungen sind hier jedoch nicht gegeben
(s.o.). Das langfristige, im Landschaftsplan formulierte Entwicklungsziel für die
Freiflächen in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes ist der Erhalt einer mit
naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich
oder vielfältig ausgestatteten Landschaft. Auf der nun überplanten Teilfläche am
Nordrand der bestehenden Straße Hollensiek sowie zwischen der im Umfeld
bestehenden Bebauung ist dieses Ziel jedoch nur abgeschwächt zu erreichen.

Die Ergänzung des Wohngebiets und die damit zu erwartenden Gartengestaltung
sowie randlich festgesetzte Heckenpflanzung kann in gewissem Rahmen auf dieses
Ziel hinwirken. Mit Blick auf die damit verbundene Bebauung und Einbeziehung in
den Siedlungszusammenhang ist jedoch ein Verbleib im Geltungsbereich des
Landschaftsplans nicht sinnvoll. Die Fläche soll somit aus dem Landschaftsplan
entlassen werden.

Im Verfahren nach § 4 (1) BauGB sind keine grundsätzlichen Bedenken diese
Herangehensweise eingegangen. Die Entlassung aus dem Landschaftsplan soll
somit im Zuge der 187. FNP-Änderung und der vorliegenden
Bebauungsplanneuaufstellung durchgeführt werden.

Demgegenüber befindet sich das gemäß Bebauungsplan vorgesehene
Regenrückhaltebecken innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Ravensberger
Hügelland“. Vorgesehen ist eine naturnahe Gestaltung des Beckens selbst sowie
eine Randeingrünung, die mit einer vorgelagert festgesetzten, extensiv genutzten
Freifläche insbesondere auf die Lebensraumbedürfnisse des Rebhuhns abgestellt
wird. Vor diesem Hintergrund soll das Regenwasserrückhaltebecken im
Geltungsbereich des Landschaftsplanes verbleiben. Die naturnahe Gestaltung und
Eingrünung tragen den Zielen des Landschaftsplans zur Strukturanreicherung hier
Rechnung.

5. Umweltprüfung und Umweltbericht gemäß BauGB

Im BauGB ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltprüfung als Regel-
verfahren für Bauleitpläne eingeführt worden. Nach den §§ 1, 2 BauGB ist bei Neu-
aufstellung, Ände rung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen eine Umwelt-
prüfung durchzuführen. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht darzustellen. Der
Entwurf des Umweltberichtes ist als eigenständiger Teil der Begründung beigefügt.

Zusammenfassend ergibt sich aus Umweltsicht bislang, dass die Planung zu einer
Inan spruch nahme von Ackerflächen und zu einer zusätzlichen Versiegelung in
Teilberei chen führen wird. Die Auswirkungen unterscheiden sich jedoch nur
geringfügig von den Auswirkungen bei Verzicht auf eine Neuaufstellung, da seit 1972
Baurechte auf grund des Bebauungspla nes Nr. II/ Ba 3 „Puntheide“ bestehen. Die
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Auswirkungen auf geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft sowie auf das
Landschaftsbild sind begrenzt. Die Verkehrslärmvor belastung aus der Babenhauser
Straße besitzt belästigenden, nicht jedoch gesundheits gefährdenden Charakter. Eine
relevante Gewerbelärmbelastung ist nicht gegeben. Arten schutzrechtliche
Verbotstatbestände sind unter Berücksichtigung der festgesetzten Minde-
rungsmaßnahmen und Hinweise für die Umsetzung nicht betroffen. Nach bisher vor-
liegen den Erkennt nissen ergeben sich keine Hinweise auf besondere, nur an diesem
Stand ort zu erwar tende und daher durch Wahl eines alter  nativen Standorts vermeid-
bare Beeinträchti gungen.

6. Bodenordnung und finanzielle Auswirkungen

Im Binnenverhältnis der Eigen tümer muss eine freiwillige Bodenordnung erfolgen.
Unterstüt zend berücksichtigt das Plankonzept bei der Abgrenzung der Bauabschnitte
die bestehen den Grundstücksverhältnisse.

Die Kosten für die Neuaufstellung des Be bauungsplanes werden durch die Grund-
stücks eigentümer im nördlichen und südöstlichen Plangebiet übernommen. Ein
städtebaulicher Vertrag zur Kostenübernahme ist bereits ge schlossen worden. Die
Neuaufstellung des Be bauungsplanes wird durch ein externes Stadtplanungsbüro
bearbeitet.

Die Kosten für die zur inneren Erschließung des Baugebietes erforderlichen öffent-
lichen Ent wässerungseinrichtungen liegen nach erster überschlägiger Kostenschät-
zung bei etwa 1.770.000,- € inklusive Mehrwertsteuer, ohne Bauverwaltungskosten.
Für die Unterhaltung der Anlagen ist mit jährlich etwa 11.000,- € Kosten zu rechen.

Derzeit absehbare finanzielle Auswirkungen durch die zu erwartenbden Schüler fahr-
kosten ansprüche liegen bei etwa 13.500,-€/ Jahr bis etwa 22.000 €/ Jahr je nach zu
erwartenden Umsetzungsgrad in den nächsten Jahren (120 WE/Endausbau 200
WE).

7. Flächenbilanz und Zahl der Wohneinheiten

Geplante Nutzungen Flächengröße in ha

Baugebiete (MI / WA / WR)
gemäß § 3, § 4 und § 6 BauNVO

16,45

Fläche für den Gemeinbedarf
„Kindertagesstätte“

0,13

Öffentliche Verkehrsflächen 3,93
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Öffentliche Grünflächen 0,17

Flächen für Versorgungsanlagen
„Regenwasserrückhaltung“

0,62

Gesamtfläche Plangebiet 21,30

* Werte gerundet gemäß Plankarte im Maßstab 1:1.000

Die überplanten Flächen umfassen rd. 7,2 ha bereits umgesetzte Wohn- und
Gewerbebebauung sowie rd. 2,55 ha bereits bestehende Verkehrsflächen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand können auf Grundlage des städtebaulichen
Rahmenplans je nach genauer Parzellierung etwa zwischen 160 und 200 neue
Wohneinheiten geschaffen werden.

Bielefeld, im März 2012

Bearbeitung in Zusammenarbeit mit der Stadt Bielefeld, Bauamt 600.41:
Planungsbüro Tischmann Schrooten,
Berliner Straße 38, 33378 Rheda-Wiedenbrück


